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I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Grundlagen und Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die jeweils gültigen Preise sowie allfällig individuelle 

schriftliche Vereinbarungen bilden die Grundlage für den Netzanschluss, die Netznutzung, die Bereit-

stellung und die Lieferung von Fernwärme bzw. Wärmeenergie aus dem Fernwärmenetz der SWL 

Energie AG (SWL genannt) an die Endverbraucher (Kunden genannt). Sie bilden zusammen mit den 

jeweils gültigen Preisstrukturen die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen der SWL und ihrem 

Kunden.  

1.2. Der Anschluss an das Netz, die Netznutzung und/oder der Bezug von Wärmeenergie gelten als Aner-

kennung dieser AGB sowie der jeweils gültigen Ausführungsvorschriften und Tarife/Preise. 

1.3. Bei Vorliegen ausserordentlicher Verhältnisse (bspw. provisorische Anschlüsse) kann die SWL Abwei-

chungen und Ausnahmen von den Vorschriften der vorliegenden AGB gestatten. 

1.4. Die SWL beschafft, liefert und verteilt Wärmeenergie. Die Kriterien für den Ausbau der Fernwärme-

netze und für Anschlüsse richten sich nach der Wirtschaftlichkeit und der Kapazität der Versorgungs-

anlagen. Es besteht eine Anschlusspflicht gemäss der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Einwoh-

nergemeinde Lenzburg. 

1.5. Die Wärmeenergieversorgung umfasst sämtliche der SWL gehörenden Anlagen, einschliesslich der 

Mess- und Steueranlagen sowie sämtliche der Wärmeenergieversorgung dienenden Einrichtungen, 

Liegenschaften und Rechte. Über die Anlagen der SWL bestehen Inventare und Plangrundlagen, wel-

che laufend nachgeführt werden. 

1.6. Jeder Kunde hat auf Verlangen Anrecht auf Aushändigung dieser AGB sowie der für ihn zutreffenden 

Preisstrukturen. Im Übrigen können die jeweils geltenden Unterlagen auf der Homepage der SWL, 

www.swl.ch, eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 

1.7. Die in dieser AGB verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter. 

1.8. Vorbehalten bleiben in jedem Fall die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Vorschriften so-

wie die anwendbaren Technischen Anschlussbedingungen (TAB). 

Art. 2 Begriffsbestimmungen 

Als Kunden gelten:  

2.1 Stockwerkeigentümer, Eigentümer, Mieter, Pächter von Liegenschaften mit eigenen Messeinrichtun-

gen; 

2.2 Eigentümer, Mieter, Pächter von Wohnungen mit eigenen Messeinrichtungen; 

2.3 Liegenschaftseigentümer für diejenigen Bezugsstellen, die verschiedenen Mietern dienen und gemein-

sam an Messeinrichtungen angeschlossen sind, sowie jene Wohnungen und gewerblichen Räume mit 

eigenen Messeinrichtungen, für die kein anderer Kunde gemeldet ist; 

2.4 Von der SWL als Kunde bezeichnete Liegenschaftseigentümer, deren Wohnungen oder gewerbliche 

Räumlichkeiten einem häufigen Mieterwechsel unterliegen. 

http://www.swl.ch/
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II. Kundenverhältnis 

Art. 3 Entstehung des Rechtsverhältnisses 

3.1 Das Rechtsverhältnis mit dem Kunden für den Netzanschluss, die Netznutzung und/oder den Wärme-

energiebezug ist privatrechtlicher Natur und entsteht in der Regel mit dem Anschluss an das SWL-

Fernwärmenetz, durch Nutzung des Fernwärmenetzes, durch schriftlichen Netzanschluss- oder Netz-

nutzungsvertrag, mit dem Wärmeenergiebezug oder schriftlichem Wärmeenergievertrag und dauert bis 

zur ordentlichen Abmeldung. 

3.2 Die Wärmeenergielieferung wird aufgenommen, sobald die allenfalls notwendigen Netzanschluss-, 

Netznutzungs- bzw. Wärmeenergieverträge abgeschlossen sowie die Vorleistungen der Liegenschafts-

eigentümer und des Kunden erfüllt sind, wie Bezahlung der Netzanschlusskosten, der Netz- und Bau-

kostenbeiträge und dergleichen. 

3.3 Der Kunde ist nur berechtigt, die Wärmeenergie zu den AGB bzw. vertraglich bestimmten Zwecken zu 

verwenden. 

3.4 Ohne besondere Bewilligung der SWL ist der Kunde nicht berechtigt, Wärmeenergie an Dritte abzuge-

ben, ausgenommen an Untermieter. Dabei dürfen auf den Preisen der SWL keine Zuschläge gemacht 

werden. Dasselbe gilt auch bei der Vermietung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und dergleichen. 

3.5 Die SWL kann bei der Anmeldung eines Wärmeenergiebezugs Einsicht in benötigte Unterlagen verlan-

gen. 

Art. 4 Beendigung des Rechtsverhältnisses 

4.1 Das Rechtsverhältnis kann vom Kunden ohne anders lautende Vereinbarung jederzeit mit einer Frist 

von mindestens 30 Tagen durch schriftliche, von der SWL bestätigte Abmeldung, beendet werden (wie 

Wegzug, Liegenschaftsverkauf etc.). 

4.2 Der Kunde hat den Wärmeenergieverbrauch sowie allfällige weitere Kosten, die bis zur Ablesung am 

Ende des Rechtsverhältnisses entstehen, zu bezahlen. 

4.3 Die Nichtbenutzung von Geräten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des Rechtsverhältnis-

ses. 

4.4 Wärmeenergieverbrauch und allfällige weitere Kosten und Umtriebe, die nach Beendigung des Rechts-

verhältnisses oder in leerstehenden Mieträumen und unbenutzten Anlagen anfallen, gehen zu Lasten 

des Eigentümers der entsprechenden Liegenschaft. 

4.5 Nach Beendigung des Rechtsverhältnisses kann der Liegenschaftseigentümer für leerstehende 

Mieträume und unbenutzte Anlagen die Demontage der Messeinrichtungen verlangen. Die Aufwen-

dungen für die Wiederinbetriebnahme, enthaltend Montage der Messeinrichtung sowie die Inbetrieb-

nahmeaufwendungen, werden dem Liegenschaftseigentümer verrechnet. Über die Wiederinbetriebset-

zung von vorübergehend ausser Betrieb gesetzten Anlagen hat eine vorherige Verständigung mit der 

SWL zu erfolgen. 

4.6 Bei Ausserbetriebnahme von Messeinrichtungen behält sich die SWL vor, auf Kosten des Kunden ge-

eignete Massnahmen zu treffen, um eine unbefugte oder unkontrollierte Wiederinbetriebnahme zu ver-

hindern. 

4.7 Nach Beendigung des Rechtsverhältnisses können der Kunde oder die SWL den Rückbau der Netzan-

schlussleitung verlangen. Die Kosten für den Rückbau inklusive Abtrennung der Hauszuleitung, 
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unmittelbar bei der Hauptleitung, trägt vollumfänglich der Kunde. Bleibt der Hauanschluss unbenutzt 

bestehen, behält sich die SWL vor, eine anteilmässige Netznutzungsgebühr zu verrechnen. 

Art. 5 Miet-, Pacht- und Eigentumswechsel 

5.1 Der SWL ist unter Abgabe des genauen Zeitpunktes schriftlich, elektronisch oder mündlich Meldung zu 

erstatten: 

a) vom Verkäufer: der Eigentumswechsel einer Liegenschaft oder einer Wohnung, mit Adressangabe 

des Käufers; 

b) vom wegziehenden Mieter oder Pächter: der Wegzug aus gemieteten oder gepachteten Räumen, 

mit Angabe der neuen Wohnadresse; 

c) vom Vermieter oder Verpächter: der Mieter- bzw. Pächterwechsel einer Wohnung oder Liegen-

schaft; 

d) vom Eigentümer der verwalteten Liegenschaft: der Wechsel in der Person oder Firma, welche die 

Liegenschaftsverwaltung besorgt, mit Angabe deren Adresse. 

III. Netznutzung und Wärmeenergielieferung 

Art. 6 Lieferumfang und Qualität 

6.1 Die SWL liefert den Kunden aufgrund dieser AGB und unter Vorbehalt von Art. 8 und 9 Wärmeenergie, 

soweit die technischen und wirtschaftlichen Verhältnisse dies erlauben. 

6.2 Die SWL liefert die Wärmeenergie in Form von Heisswasser, wobei sich der Druck und die Temperatur 

nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) für Projektierung und Bau von Fernwärmehaus-

stationen richten. 

6.3 Die Wärmeenergieabgabe erfolgt in der Regel ununterbrochen und in vollem Umfang innerhalb der 

üblichen Druck- und Temperaturtoleranzen. Allfällige Ausnahmen bilden Gegenstand spezieller Ver-

träge. 

Art. 7 Kein Entschädigungsanspruch 

7.1 Bei fehlerhafter Lieferung von Wärmeenergie hat die Wärmeenergie beziehende Partei keinen An-

spruch auf Entschädigung für mittelbaren oder unmittelbaren Schaden, der ihr aus Qualitätsschwan-

kungen irgendwelcher Art und Grösse sowie aus Unterbrechungen oder Einschränkungen der Wärme-

energieabgabe erwächst. Vorbehalten bleibt Art. 100 OR (grobe Fahrlässigkeit und rechtswidrige Ab-

sicht). 

Art. 8 Einschränkung der Wärmeenergielieferung 

8.1 Die SWL hat das Recht die Netznutzung und/oder Wärmeenergielieferung einzuschränken oder ganz 

einzustellen: 

a) bei betriebsbedingten Unterbrechungen, wie Reparaturen, Instandhaltungs- und Erweiterungsarbei-

ten etc.; 

b) bei Betriebsstörungen bzw. zu deren Vermeidung; 

c) bei Unfällen bzw. bei drohender Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen; 
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d) bei Einschränkung, Unterbrechung oder Einstellung von Lieferungen durch Vorlieferanten; 

e) bei höherer Gewalt, wie Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, inneren Unruhen, Streiks, Sabo-

tage; 

f) bei ausserordentlichen Vorkommnissen und Naturereignissen, wie Einwirkungen durch Feuer, Ex-

plosion, Wasser, Eisgang, Blitz, Windfall und Schneedruck, Erdbeben usw.;  

g) aufgrund behördlich angeordneter Massnahmen. 

8.2 Die SWL ist berechtigt für Baumassnahmen, Anschlüsse, Reparaturen usw. den Wärmeenergiezufluss 

vorübergehend zu unterbrechen. Sie nehmen nach Möglichkeit angemessen Rücksicht auf die Bedürf-

nisse der Kunden. Voraussehbare längere Unterbrechungen und Einschränkungen sind im Voraus an-

zuzeigen. Dringende unvorhergesehene Fälle (wie beispielsweise Rohrbruch usw.) bleiben vorbehal-

ten. 

8.3 Der Kunde kann aus derartigen Einschränkungen oder Einstellungen der Wärmeenergielieferung kei-

nerlei Forderungen an die SWL ableiten. Die begründete Einstellung der Lieferung von Wärmeenergie 

oder Lieferungsunterbrüche befreien den betreffenden Kunden nicht von der Zahlungspflicht und von 

der Erfüllung aller Verbindlichkeiten gegenüber der SWL. 

Art. 9 Einstellung der Wärmeenergielieferung infolge Kundenverhalten 

9.1 Die SWL ist berechtigt, nach vorheriger Mahnung und schriftlicher Anzeige die Wärmeenergielieferung 

einzustellen, wenn der Kunde: 

a) Wärmenergieeinrichtungen oder Geräte benutzt, die den anwendbaren Vorschriften nicht entspre-

chen oder aus anderen Gründen Personen oder Sachen gefährden; 

b) rechtswidrig Wärmeenergie bezieht; 

c) den Beauftragten der SWL den Zutritt zu seinen Anlagen oder Messeinrichtungen nicht ermöglicht; 

d) seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder keine Gewähr besteht, dass zukünf-

tige Wärmeenergierechnungen bezahlt werden; 

e) in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB verstösst. 

9.2 Mangelhafte Wärmeenergieeinrichtungen oder Geräte, von denen eine beträchtliche Personen- oder 

Brandgefahr ausgeht, können durch Beauftragte der SWL ohne vorherige Mahnung vom Fernwärme-

netz abgetrennt oder plombiert werden. 

9.3 Bei vorsätzlicher Umgehung der Preisbestimmungen durch den Kunden oder dessen Beauftragten so-

wie bei widerrechtlichem Wärmeenergiebezug hat der Kunde die zu wenig verrechneten Beträge in 

vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschädigung für die verursachten Umtriebe zu bezahlen. Die 

SWL behält sich vor, in solchen Fällen Strafanzeige zu erstatten. 

9.4 Die Einstellung der Wärmeenergielieferung durch die SWL befreit den Kunden nicht von der Zahlungs-

pflicht für ausgestellte Rechnungen oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten gegenüber der 

SWL. Aus der regelmässigen Einstellung Wärmeenergielieferung durch die SWL entsteht dem Kunden 

kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art. 

9.5 Der Kunde haftet für allen Schaden, den er durch sein Verschulden, durch Nachlässigkeit oder vor-

schriftswidrige Benutzung seiner Wärmeenergieeinrichtungen der SWL oder Drittpersonen gegenüber 

verursacht. 
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IV. Netzanschluss 

Art. 10 Definition Netzanschlüsse 

10.1 Feste Anschlüsse an das Fernwärmenetz bzw. die Wärmeenergieversorgungsleitung der SWL dienen 

dem dauerhaften Bezug von Wärmeenergie. 

Art. 11 Bewilligung und Zulassungsanforderungen 

11.1 Einer Bewilligung der SWL bedürfen: 

a) der Neuanschluss einer Liegenschaft bzw. einer Wärmeversorgungsablage an das Fernwärmenetz 

der SWL; 

b) die Änderung oder die Erweiterung eines bestehenden Anschlusses; 

c) der Anschluss von Wärmeversorgungsanlagen, Hausinstallationen nach der Messeinrichtung (Wär-

mezähler); 

d) der Wärmeenergiebezug für temporäre Zwecke. 

Die Bewilligung wird von der SWL nur erteilt, wenn die Wärmeenergieinstallationen und -anlagen von 

Firmen oder Personen ausgeführt werden, welche die Bedingungen gemäss den Richtlinien der Fach-

verbände und Fachstellen erfüllen. 

11.2 Der Kunde respektive Liegenschaftseigentümer oder sein Installateur muss sich rechtzeitig bei der 

SWL über die Anschlussmöglichkeiten, die Druck-, Temperatur- und Leistungsverhältnisse erkundigen. 

Einzelheiten sind in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und weiteren Bestimmungen der 

SWL geregelt. 

11.3 Das Gesuch ist auf dem von der SWL herausgegebenen Formular «Installationsanzeige Fernwärme» 

einzureichen. Es sind ihr alle für die Beurteilung erforderlichen Pläne, Beschriebe und dergleichen bei-

zulegen, insbesondere Angaben über voraussichtlichen Anschlusswert. 

11.4 Die SWL ist berechtigt, in Bezug auf Dimensionierung und Steuerung von Anlagen, welche dem Wär-

meenergiebezug dienen, der jeweiligen Situation angepasste Anschlussbedingungen zu verlangen. 

Dies gilt auch beim Umbau von bestehenden Anlagen. 

11.5 Die Bewilligung für den Anschluss und den Betrieb von Wärmeenergieanlagen werden erteilt, wenn: 

a) Der gegenwärtigen und voraussichtlich künftige Auslastungsgrad der vorhandenen Anlagen der 

SWL den Anschluss erlauben. 

b) Die SWL ihre Anlagen nicht zu ihren Lasten erweitern müssen. 

c) Gewähr für eine angemessene Benutzungsdauer der von der SWL bereit gestellten Anlagen be-

steht. 

Art. 12 Leitungsnetz und Anschlüsse 

12.1 Das Fernwärmenetz bzw. die Versorgungsleitungen sind im Eigentum der SWL und werden von dieser 

erstellt und instandgehalten. 

12.2 Bei Änderungen bestehender und Erstellung neuer Versorgungsleitungen kann die SWL einen ange-

messenen Kostenbeitrag der verursachenden Partei an den Baukosten verlangen. 

12.3 Die SWL richtet Entschädigungen für Wärmeenergieleitungen nur aus, wenn der Neuanschluss, die 

Erweiterung oder Verstärkung der Leitung nicht der Versorgung des beanspruchten Grundstückes 

dient. In diesen Fällen werden die durch die Grabarbeiten verursachten Instandsetzungsarbeiten und 
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der in dieser Zeit resultierende Ertragsausfall den betroffenen Grundeigentümern vergütet. Sind Teile 

der Anschlussleitungen in Grundstücken Dritter zu erstellen, so ist zugunsten der SWL ein Dienstbar-

keitsvertrag abzuschliessen. 

12.4 Hausanschlussleitungen werden im Auftrag des Liegenschaftseigentümers von der SWL oder von ei-

nem durch die SWL beauftragten Dritten geplant und erstellt. Die SWL erstellt für eine Liegenschaft 

oder für eine zusammenhängende Baute in der Regel nur einen Anschluss. Die Kosten weiterer An-

schlüsse sowie Verbindungsleitungen zwischen verschiedenen, zu einer Liegenschaft gehörenden Ge-

bäuden gehen voll zu Lasten des Liegenschaftseigentümers. Die SWL ist berechtigt, mehrere Liegen-

schaften über eine gemeinsame Anschlussleitung zu versorgen sowie an die Anschlussleitung, die 

durch ein Grundstück Dritter führt, weitere Kunden anzuschliessen. 

12.5 Die SWL bestimmt die Art der Ausführung, die Leitungsführung, den Anschlusspunkt, die Dimensionie-

rung nach Massgabe der vom Kunden gewünschten Anschlussleistung, den Ort der Hauseinführung, 

den Standort der Messeinrichtung sowie die zu verwendenden Materialien. Dabei nimmt die SWL nach 

Absprache mit dem Kunden auf dessen Interessen gebührend Rücksicht. 

12.6 Der Liegenschaftseigentümer sowie der Baurechtsberechtigte erteilen oder verschaffen der SWL kos-

tenlos das Durchleitungsrecht für die sie versorgende Hausanschlussleitung. Die Liegenschaftseigen-

tümer verpflichten sich, das Durchleitungsrecht auch für Leitungen zu erteilen, die für Versorgung Drit-

ter bestimmt sind. 

12.7 Die Instandhaltung, die Reparatur, der ganze oder teilweise Ersatz von mangelhaften Hausanschluss-

leitungen oder deren Sanierung erfolgt durch die SWL. Die SWL haftet nicht für Schaden, die durch 

fremde Leitungen und Einrichtungen oder durch Handlungen oder Unterlassungen Dritter entstanden 

sind. 

12.8 Die einmaligen Kosten für einen Neuanschluss einer Liegenschaft an das Versorgungsnetz werden 

vom Liegenschaftseigentümer getragen. 

Für den Anschluss an das Fernwärmenetz ist ein Anschlussbeitrag zu entrichten. Dieser beinhaltet den 

Einkauf ins Gesamtsystem Wärmeverbund (Verteilnetz sowie Erzeugeranlagen für erneuerbare Ener-

gien), Beschaffung von Wärmeübergabestation und Erstellung der Hauszuleitung bis ins Gebäude, 

inkl. Anschluss an eine Heizgruppe und eine Warmwassergruppe. 

Es gelten die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der SWL. 

12.9 Bei der Vergrösserung der Hausanschlussleitung gelten die für die Neuerstellung von Hausanschluss-

leitung festgelegten Bestimmungen analog. 

12.10 Bei Verlegung, Abänderung oder Ersatz einer bestehenden Hausanschlussleitung gehen die daraus 

entstehenden Kosten zu Lasten der verursachenden Partei. 

Art. 13 Hausinstallationen und Wärmeenergieverbrauchseinrichtungen 

13.1 Jede einzelne Installation, sei es eine Neuinstallation, Erweiterung, Änderung oder Ausserbetrieb-

nahme ist der SWL schriftlich zu melden. Dabei sind die Leitsätze und Richtlinien der Fachverbände 

und Fachstellen sowie die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der SWL zu beachten. Die 

Hausinstallation darf nur durch qualifizierte Installationsunternehmungen ausgeführt werden. Der Lie-

genschaftseigentümer vergewissert sich, dass nur Unternehmen, welche über eine entsprechende Be-

willigung verfügen, diese Arbeiten ausführen. Mit der Ausführung darf erst nach Genehmigung der «In-

stallationsanzeige Fernwärme» durch die Installationskontrolle der SWL begonnen werden. 
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13.2 Eine neue, erweiterte, geänderte oder vorübergehend ausser Betrieb genommene Installation darf erst 

in Betrieb genommen werden, wenn sie durch die SWL freigegeben wurde (Abnahme-/Inbetriebnah-

meprotokoll). 

13.3 Im Eigentum der SWL ist die Hausanschlussleitung und die Hausinterne Leitung inkl. der Wärmeüber-

gabestation. Ausnahme ist, wenn die Hausinterne Leitung mehrere Räume quert, ist diese im Eigen-

tum des Liegenschaftseigentümers. 

13.4 Die Verantwortung für die Betriebssicherheit und Instandhaltung aller kundenseitigen Hausinstallatio-

nen sowie Reparaturen und Ersatz schadhafter Hausinstallationen obliegt dem Kunden respektive dem 

Liegenschaftseigentümer. 

13.5 Als Wärmeenergieverbrauchseinrichtungen werden alle Geräte bezeichnet, die mit Wärmeenergie be-

trieben werden. 

13.6 Der SWL steht das Kontrollrecht über sämtliche Hausinstallationen und Wärmeenergieverbrauchsein-

richtungen zu. Sie übernimmt mit der Kontrolle weder Garantie für die durch den Installateur ausge-

führten Arbeiten noch eine Entschädigungspflicht für allfälligen Schaden. 

13.7 Die periodischen Kontrollen sowie die Sicherheitskontrolle erfolgen nach den Richtlinien der Fachver-

bände und Fachstellen und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der SWL. Der Kunde res-

pektive der Liegenschaftseigentümer ermöglichen der SWL und ihren Beauftragten zu den üblichen 

Arbeitszeiten und im Fall von Störungen jederzeit den Zugang zu der gesamten Hausinstallation und 

den Wärmeenergieverbrauchseinrichtungen. Alle Komponenten müssen ungehindert zugänglich sein. 

13.8 Periodische- und Sicherheitskontrollen sowie die Kosten für die Abnahmekontrolle durch die SWL, so-

fern die Installationsanzeige rechtzeitig durch einen qualifizierten Installateur erfolgt, werden nicht in 

Rechnung gestellt. Nach- und spezielle Kontrollen sowie vom Kunden respektive Liegenschaftseigen-

tümer verlangte Kontrollen werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

13.9 Die Stromkosten für den Betrieb der Hausstation trägt der Kunde. 

Art. 14  Schutz von Personen und Werkanlagen 

 

14.1 Wenn der Kunde respektive Liegenschaftseigentümer in der Nähe von Wärmeenergieinstallationen 

oder -leitungen Arbeiten irgendwelcher Art vornehmen oder veranlassen will, welche die Wärmeener-

gieinstallationen oder -leitungen schädigen oder gefährden könnten, so ist dies der SWL rechtzeitig vor 

Beginn der Arbeiten mitzuteilen. Die SWL legt in Absprache mit dem Kunden respektive dem Liegen-

schaftseigentümer die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen fest. 

14.2 Beabsichtigt der Kunde respektive Liegenschaftseigentümer auf privatem oder öffentlichem Boden ir-

gendwelche Grabarbeiten ausführen zu lassen, so hat er sich vorgängig bei der SWL über die Lage 

allfällig im Boden verlegter Leitungen zu erkundigen. Sind bei den Grabarbeiten Wärmeenergieleitun-

gen zum Vorschein gekommen, so ist vor dem Zudecken die SWL zu informieren, damit die Leitungen 

kontrolliert und eingemessen werden können. 

14.3 Für den Schutz von Personen und Anlagen gelten die einschlägigen gesetzlichen Sicherheitsvorschrif-

ten und die Richtlinien der Fachverbände und Fachstellen. 

14.4 Der Kunde hat von sich aus alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um direkte oder indirekte Schä-

den oder Unfälle zu verhüten, die beim Unterbruch oder beim Wiedereinsetzen der Wärmeenergiezu-

fuhr sowie bei Druck- und Temperaturschwankungen entstehen können. 



 

 

 10 

SWL Energie AG 

Werkhofstrasse 10 | Postfach | 5600 Lenzburg | swl.ch 

V. Messeinrichtungen 

Art. 15 Messeinrichtungen 

15.1 Die für die Messung von Wärmeenergie notwendigen Zähler und anderen Messeinrichtungen werden 

von der SWL geliefert und montiert. Die Zähler und Messeinrichtungen bleiben im Eigentum der SWL 

und werden auf deren Kosten instandgehalten. Der Liegenschaftseigentümer erstellt auf eigene Kos-

ten die für den Anschluss der Messeinrichtungen notwendigen Installationen nach Anleitung der SWL. 

Überdies stellt er der SWL den für den Einbau der Messeinrichtungen, Kommunikationsanschlüsse 

und der Zählapparate erforderlichen Platz kostenlos zur Verfügung. Allfällige Verschalungen, Nischen, 

Aussenkästen usw. die zum Schutze der Apparate notwendig sind, werden vom Eigentümer auf seine 

Kosten erstellt. 

15.2 Die Kosten für die Beschaffung, Prüfung, Instandhaltung und Amortisation der Mess- und Steuerein-

richtungen sind im Grundpreis enthalten. 

15.3 Die Kosten der Montage und Demontage der im Grundangebot vorgesehenen Zähler und Messeinrich-

tungen gehen zu Lasten der SWL. Sind auf Wunsch des Kunden spezielle Messgeräte oder Unterzäh-

ler notwendig, so gehen die Investitions- und Instandhaltungskosten zu Lasten des Kunden. Er stellt 

auch die hierfür notwendige elektrische Energie für die Zählerfernauslesung und einen Kommunikati-

onsanschluss inklusive Verbindungskosten unentgeltlich zur Verfügung. Die Kosten für Vorauskassen-

zähler sowie deren Montage und Demontage werden separat verrechnet. 

15.4 Werden Zähler und andere Messeinrichtungen ohne Verschulden der SWL beschädigt, so gehen die 

Kosten für Reparatur, Ersatz und Auswechslung zu Lasten des Kunden. Zähler und Messeinrichtungen 

dürfen nur durch Beauftragte der SWL plombiert, deplombiert, entfernt oder versetzt sowie ein- oder 

ausgebaut werden und nur diese dürfen die Wärmeenergiezufuhr zu einer Anlage durch Ein-/Ausbau 

der Messeinrichtungen herstellen oder unterbrechen. Wer unberechtigterweise Plomben an Messin-

strumenten beschädigt oder entfernt oder wer Manipulationen vornimmt, welche die Genauigkeit der 

Messinstrumente beeinflussen, haftet der SWL für den daraus entstandenen Schaden und trägt die 

Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichungen. Die SWL behält sich vor, in solchen Fällen 

Strafanzeige zu erstatten. 

15.5 Messeinrichtungen wie Unterzähler, welche sich im Eigentum des Kunden befinden und für die Weiter-

verrechnung an Dritte dienen, sind von diesem auf eigene Kosten nach den Bestimmungen des Bun-

desgesetzes über das Messwesen1 sowie den entsprechenden Ausführungsvorschriften und Verord-

nungen zu unterhalten und periodisch amtlich prüfen zu lassen. 

15.6 Der Kunde kann jederzeit auf eigene Kosten eine Prüfung der Messeinrichtungen durch ein amtlich 

ermächtigtes Prüforgan verlangen. In Streitfällen ist der Befund des Eidg. Inst. für Metrologie (METAS) 

massgebend. Werden bei den Prüfungen Fehler an den SWL-Messeinrichtungen festgestellt, so trägt 

die SWL die Kosten der Prüfungen einschliesslich der Auswechslung der Messeinrichtungen. 

15.7 Messapparate, deren Abweichungen die gesetzlichen Toleranzen nicht überschreiten, gelten als kor-

rekt messend. 

15.8 Kunden sind verpflichtet, festgestellte Unregelmässigkeiten in der Funktion der Mess- und Schaltappa-

rate der SWL unverzüglich anzuzeigen. 

 

1 SR 941.20 (Systematische Sammlung des Bundesrechts) 
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Art. 16 Messung des Wärmeenergieverbrauchs 

16.1 Für die Feststellung des Wärmeenergieverbrauchs sind die Angaben der Zähler und Messeinrichtun-

gen der SWL massgebend. Das Ablesen der Zähler sowie der übrigen Messeinrichtungen erfolgt durch 

Beauftragte der SWL oder durch Fernauslesung. Die SWL kann die Kunden ersuchen, die Zähler 

selbst abzulesen und die Zählerstände gemäss SWL-Vorgaben zu melden. 

16.2 Als Messeinheit dient kWh. 

16.3 Bei festgestellter Blockierung oder Fehlanzeige einer Messeinrichtung wird der Wärmeenergiebezug 

des Kunden soweit möglich aufgrund der durchgeführten Prüfung ermittelt. Lässt sich das Mass der 

Korrektur durch eine Nachprüfung nicht bestimmen, so wird der Bezug unter angemessener Berück-

sichtigung der Angaben des Kunden von der SWL festgelegt. Dabei ist vom Verbrauch in vorausge-

gangenen, vergleichbaren Perioden auszugehen. Die inzwischen eingetretenen Veränderungen der 

Anschlusswerte und Betriebsverhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

16.4 Kann der Fehler nach Grösse und Dauer einwandfrei ermittelt werden, so ist die Abrechnung für diese 

Dauer, jedoch höchstens für die letzten 5 Jahre, entsprechend zu bereinigen. Kann der Zeitpunkt des 

Eintretens der Störung nicht festgestellt werden, so wird die Abrechnung für die beanstandete Ablese-

periode angepasst. Art. 9.3 bleibt vorbehalten. 

16.5 Treten in einer Installation Verluste durch Leckstellen, defekte Einrichtungen oder andere Ursachen 

auf, so hat der Kunde keinen Anspruch auf eine Reduktion des registrierten Wärmeenergieverbrauchs. 

VI. Preisgestaltung 

Art. 17 Preise 

17.1 Die anwendbaren Preisstrukturen werden durch die SWL periodisch gemäss den aktuellen Marktver-

hältnissen bzw. bei veränderten wirtschaftlichen Grundlagen angepasst und in separaten Preisblättern 

festgelegt. 

17.2 Es wird jener Preis angewendet, der den Lieferungen hauptsächlich entspricht. Besondere Preismo-

delle und Preisbestimmungen bleiben vorbehalten. 

17.3 Die Anschlussgebühr wird nach Erstellung des Hausanschlusses in Rechnung gestellt. Die SWL behält 

sich vor, eine Reservationsgebühr bei Auftragserteilung zu verrechnen. Bei Zahlungsverzug ist die 

SWL berechtigt, neben den ausstehenden Rechnungsbeträgen zusätzlich Mahngebühren, Verzugszin-

sen sowie Aufwendungen für weitere Umtriebe zu verrechnen und die Wärmeenergielieferung einzu-

stellen. 

17.4 Der jährliche Wärmepreis setzt sich aus den Kosten für den effektiven Energiebezug und dem Grund-

preis zusammen. Die Kosten für den Energiebezug berechnen sich anhand des Arbeitspreises (Rap-

pen pro Kilowattstunde) und der bezogenen Menge. Der Grundpreis ist ein pauschaler Betrag, der sich 

nach der spezifischen Heizleistung richtet. Die Kosten für die Messeinrichtung ist im Grundpreis bein-

haltet. 

Art. 18 Solidarhaftung bei Handänderung/Gesetzliches Grundpfandrecht 

18.1 Für Forderungen aus der laufenden Rechnung haften bei Handänderungen der bisherige und der neue 

Liegenschaftseigentümer solidarisch. 



 

 

 12 

SWL Energie AG 

Werkhofstrasse 10 | Postfach | 5600 Lenzburg | swl.ch 

18.2 Die SWL hat für die Erstellung, Änderung oder Erneuerung von Erschliessungsanlagen auf Anschluss- 

oder Erschliessungsgebühren ein gesetzliches Grundpfandrecht nach § 34 Abs. 5 Baugesetz des Kan-

tons AG (BauG). 

VII. Verrechnung und Inkasso 

Art. 19 Verrechnung 

19.1 Für die Feststellung und Verrechnung des Energieverbrauchs gelten die Angaben der SWL-Messge-

räte. 

Art. 20 Rechnungsstellung und Zahlung 

20.1 Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelmässigen Zeitabständen. Die SWL kann zwi-

schen den Zählerablesungen Teilrechnungen in der Höhe des voraussichtlichen Wärmeenergiebezugs 

stellen. Die SWL kann vom Kunden angemessene Vorauszahlung oder Sicherstellung verlangen, Pre-

paymentzähler oder andere Inkassoautomaten einbauen oder monatlich Rechnung stellen. Die Kosten 

für den Ein- und Ausbau der entsprechenden Zähler sowie für zusätzliche Aufwendungen in diesem 

Zusammenhang gehen zu Lasten des Kunden. 

20.2 Die Rechnungen werden vom Kunden innert 30 Tagen nach Zustellung ohne jeglichen Abzug mit dem 

zugestellten Einzahlungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag beglichen, sofern nicht vereinbart ist, 

dass die Rechnungsbeträge direkt der Bank- oder Postcheckrechnung des Kunden belastet werden. 

Die Bezahlung der Rechnungen in Raten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der SWL zulässig. 

20.3 Bei Zahlungsverzug erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist eine erste Mahnung an den 

Kunden mit einer weiteren Zahlungsfrist von zehn Tagen und dem Hinweis auf die Verrechnung von 

Mahngebühren im Falle einer weiteren Mahnung. Wird der ersten Mahnung nicht Folge geleistet, so 

erfolgt eine zweite Mahnung mit einer weiteren Zahlungsfrist von zehn Tagen und dem Hinweis der 

Unterbrechung der Wärmeenergielieferung bei erneutem Ausbleiben der Zahlung. Wird der zweiten 

Mahnung wiederum nicht Folge geleistet, so erfolgt eine letzte Mahnung mit einer Zahlungsfrist von 

zehn Tagen und dem nochmaligen Hinweis auf Unterbrechung der Wärmeenergielieferung. Bleibt die 

Zahlung erneut aus, so erfolgt nach Ablauf der letzten Zahlungsfrist die unmittelbare Unterbrechung 

der Wärmeenergielieferung. 

20.4 Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kunden die durch den Zahlungsverzug verursachten zu-

sätzlichen Aufwendungen (Mahngebühren, Porto, Inkasso, Ein- und Ausschaltungen usw.) zuzüglich 

Verzugszinsen in Rechnung gestellt. 

20.5 Die Mahngebühren werden wie folgt festgelegt: Bei der ersten Zahlungserinnerung oder Mahnung wer-

den keine Gebühren erhoben. Für jede allfällige weitere Mahnung beträgt die Mahngebühr CHF 30.00 

plus MwSt. Die Wiederinbetriebnahme der Wärmeenergielieferung nach einer allfälligen Unterbre-

chung wird dem Kunden mit CHF 200.00 zuzüglich MwSt. in Rechnung gestellt. 

20.6 Bei allen Rechnungen und Zahlungen können Fehler und Irrtümer nachträglich während fünf Jahren ab 

Fälligkeit berichtigt werden. Einmalige Anschluss- und Erschliessungsgebühren verjähren mit Ablauf 

von zehn Jahren. 
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20.7 Bei Beanstandungen der Wärmeenergieverbrauchsmessung ist der Kunde nicht berechtigt, die Zah-

lung der Rechnungsbeträge und die Leistung von Akontozahlungen zu verweigern. Bestrittene Rech-

nungen gegenüber der SWL dürfen nicht mit deren Guthaben aus Wärmeenergielieferungen verrech-

net werden. 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 21 Übergangsbestimmungen 

Bestehende Anlagen sind in ihrem Bestand gewährleistet, solange sie den gesetzlichen Vorschriften entspre-

chen und die Produktlebensdauer nicht überschritten ist. 

Art. 22 Neue Anlagen 

Technische Reglementsänderungen gelten für alle neu zu erstellenden Anlagen, auch innerhalb eines laufen-

den Rechtsverhältnisses. 

Art. 23 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Die vorliegenden AGB unterstehen ausschliesslich dem schweizerischen Recht. Als Gerichtsstand gilt Lenz-

burg. 

Art. 24 Inkrafttreten 

Diese vom Verwaltungsrat der SWL am 03.06.2025 erlassenen AGB über den Vollzug der Wärmeenergiever-

sorgung treten per 01.08.2025 in Kraft. Alle bisherigen Bestimmungen gelten als aufgehoben. 

 

Lenzburg, 03.06.2025 

 


